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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : Promat®-Kleber K84 

Produktart : Hochtemperatur-Kleber. 

Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Industrielle Verwendung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Klebstoffe 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant 

Etex Building Performance N.V. 

Bormstraat 24 

2830 Tisselt - BELGIUM 

T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09 

info@promat-international.com - www.promat-international.com 

Sonstige 

Etex Building Performance GmbH 

Scheifenkamp 16 

40878 Ratingen - GERMANY 

T +49 (0)2102 493 0 - F +49 (0)2102 493 111 

mail@promat.de - www.promat.de 

Sonstige 

Etex Building Performance Limited 

Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano 

Eastern Road 

BS20 0NE Bristol - UNITED KINGDOM 

T +44 (0800) 373 636 

marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk 

Sonstige 

Etex France Building Performance S.A. 

500 rue Marcel Demonque, Agroparc - CS70088  

84915 Avignon Cedex 9 - FRANCE 

T +33 (0)432 44 44 44 

fds.efbp@etexgroup.com - www.promat.fr 

Sonstige 

Promat S.p.A. 

Via Provinciale 10 

24040 Filago (BG) - ITALY 

T +39 035 99 37 37 - F +39 035 39 42 40 

industria@promat.it - www.promat.com/industry 

Sonstige 

Etex Nordic A/S 

Vendersgade 74,3 

7000 Fredericia - DENMARK 

T +45 7366 1999 

Promat-dk@etexgroup.com - www.promat.com/da-dk 

Sonstige 

Etex Building Performance GmbH 

St.-Peter-Straße 25 

4021 Linz - AUSTRIA 

T +43 732 6912 0 

info.at@etexgroup.com - www.promat.at 

Sonstige 

Promat s.r.o. 

Ckalova 22/784 

16000 Praha 6 - Bubenec - CZECH REPUBLIC 

T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576 

promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz 

Sonstige 

Promat AG 

Industriestrasse 3 

9542 Münchwilen - SWITZERLAND 

T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402 

office@promat.ch - www.promat.ch 

Sonstige 

Promat TOP Sp. z.o.o. 

ul. Przeclawska 8 

03-879 Warszawa - POLAND 

T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290 

top@promattop.pl - www.promattop.pl 

Sonstige 

Promat Ibérica S.A. 

C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda 

28001 Madrid - SPAIN 

T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97 

info@promat.es - www.promat.es 

Sonstige 

Promat d.o.o. 

Trata 50 

4220 Skofja Loka - SLOVENIA 

T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450 

info@promat-see.com - www.promat-see.com 

Sonstige Sonstige 
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1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : Bitte eine regionale GIFTZENTRALE oder Notfallnummer kontaktieren. 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 

dringenden Fragen zu 

Intoxikation 070 245 

245 an (kostenlos 

24/7). Wenn nicht 

erreichbar: 02 264 96 

30 (Standard-Gebühr) 

Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale 

Universitätsklinikum Freiburg, 

Zentrum für Kinder- und 

Jugendmedizin 

Breisacher Str. 86b 

79110 Freiburg 

+49 (0) 761 19240  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+352 8002 5500 Kostenlose 

Telefonnummer, rund 

um die Uhr erreichbar 

Experten beantworten 

alle dringenden 

Fragen zu 

gefährlichen 

Produkten auf 

Französisch oder 

Deutsch 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 

1010 Wien 

+43 1 406 43 43  

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (aus dem Ausland: 

+41 44 251 51 51) 

Auskunft: +41 44 251 

66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU > 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 

(Anhang II der REACH-Verordnung) 

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 H314   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

Etex Middle East LLC 

Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2 

123945 Dubai - UNITED ARAB EMIRATES 

T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588 

info@promatfp.ae - www.promat.com 

Etex Building Performance Limited 

Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano 

Eastern Road 

BS20 0NE Bristol - UNITED KINGDOM 

T +44 (0800) 373 636 

marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk 

Sonstige 

Etex Building Performance S.p.A. 

Via Perlasca 14 

27010 Vellezzo Bellini (PV) - ITALY 

T +39 0382 4575 251 - F +39 0382 4575 250 

info@promat.it - www.promat.it 
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS05      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Kaliumhydroxid 

Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. 

P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 

herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 

P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. 

P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

P315 - Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P501 - Inhalt und Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht eingeführt. 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

KAOLIN 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE) 

(CAS-Nr.) 1332-58-7 

(EG-Nr.) 310-194-1 

5 – 10 Nicht eingestuft 

Kaliumhydroxid 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, AT) 

(CAS-Nr.) 1310-58-3 

(EG-Nr.) 215-181-3 

(EG Index-Nr.) 019-002-00-8 

< 2 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Corr. 1A, H314 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Kaliumhydroxid (CAS-Nr.) 1310-58-3 

(EG-Nr.) 215-181-3 

(EG Index-Nr.) 019-002-00-8 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 

( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 

( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

 

Anmerkungen : Bestimmte Molverhältnisse (MV) zwischen Kieselsäure und Na2O sind 

kennzeichnungspflichtig. Das Molverhältnis (MV) zwischen Kieselsäure und Na2O ist 

größer als 3,2 und daher nicht kennzeichnungspflichtig. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 

anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt konsultieren. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen. Bei anhaltender 

Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen auslösen. Mund gründlich ausspülen, viel Wasser trinken. Sofort ärztlichen 

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Nicht brennbar. Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Explosionsgefahr : Bei Kontakt mit Metallen kann ein hoch entzündliches Gas (Wasserstoff) entstehen. 

Reaktivität im Brandfall : Nicht anwendbar. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Beim Erhitzen bis zur Zersetzung werden giftige Dämpfe freigesetzt. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Bereich mit verschüttetem Material kann rutschig sein. Verschüttetes sofort reinigen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Mit reichlich Wasser verdünnen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder 

Kieselgur aufsaugen. Gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften 

entsorgen. 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung von Festen 

Stoffen oder Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Augen-Notduschen sollten in 

unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein. Persönliche 

Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer 

die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Im verschlossenen 

Originalbehälter aufbewahren. 

Lagertemperatur : 5 – 25 °C 

Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht lagern mit: 

Oxidationsmittel. Säuren. 

Lager : Böden müssen undurchlässig sein, Schutz vor Flüssigkeiten bieten und leicht zu reinigen 

sein. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

Kaliumhydroxid (1310-58-3) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Kaliumhydroxid 

MAK (OEL TWA) 2 mg/m³ (E) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Potassium (hydroxyde de) # Kaliumhydroxide 

OEL STEL 2 mg/m³ 

Anmerkung M: la mention “M” indique que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des 

irritations apparaissent ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit 

être conçu de telle façon que l’exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des 

mesurages, la période d’échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de 

pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en 

fonction de la période d’échantillonnage. # M: de vermelding “M” duidt aan dat bij de 

blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute 

vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde 

nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet 

zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan 

gerelateerd aan de beschouwde periode. 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 
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Kaliumhydroxid (1310-58-3) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Potasse caustique / Kaliumhydroxid 

MAK (OEL TWA) [1] 2 mg/m³ (e) 

Kritische Toxizität OAW, Haut, Auge 

Anmerkung NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 28.03.2022 

 

KAOLIN (1332-58-7) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Kaolin (fraction alvéolaire) # Kaolien (inadembare fractie) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Kaolin / Kaolin 

MAK (OEL TWA) [1] 3 mg/m³ (a) 

Kritische Toxizität Lungenfibrose 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 28.03.2022 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Zusätzliche Hinweise : Die Expositionsgrenzen wurden durch zahlreiche Behörden ermittelt. Stellen Sie die Grenzwerte 

fest, die bei Ihnen Anwendung finden. Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten. 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

  
 
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 
 

Augenschutz: 

Schutzbrille mit Seitenschutz. Eine Einrichtung zum Reinigen und Spülen der Augen ist am Arbeitsplatz vorzusehen. 

 

8.2.2.2. Hautschutz 
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Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Handschuhe: laugenbeständig. Latexhandschuhe 

 

8.2.2.3. Atemschutz 
 

Atemschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Grau. 

Aussehen : Paste. 

Geruch : Mild. Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : > 100 °C 

Entzündbarkeit : Nicht entzündbar 

Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht verfügbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : ≈ 12 (20°C) 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Viskosität, dynamisch : 27000 – 30000 mPa.s 

Löslichkeit : Das Material ist in Wasser fast unlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 

Dichte : ≈ 1,7 g/cm³ (20°C) 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 

Partikelgröße : Nicht anwendbar 

Partikelgrößenverteilung : Nicht anwendbar 

Partikelform : Nicht anwendbar 

Seitenverhältnis der Partikel : Nicht anwendbar 

Partikelaggregatzustand : Nicht anwendbar 

Partikelabsorptionszustand : Nicht anwendbar 

Partikelspezifische Oberfläche : Nicht anwendbar 

Partikelstaubigkeit : Nicht anwendbar 
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9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Feststoffanteil : nicht bestimmt 

VOC-Gehalt : Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. Exotherme Reaktion bei Kontakt mit: Oxidationsmittel. Säuren. Kann gegenüber Metallen korrosiv 

sein. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Vor Frost schützen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Metalle. Oxidationsmittel. Säuren. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine(s) bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 

pH-Wert: ≈ 12 (20°C) 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 

pH-Wert: ≈ 12 (20°C) 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Wasser : Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Promat®-Kleber K84  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Nicht in die 

Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Vollständig entleerte Verpackungen können 

einer Verwertung zugeführt werden. 

EAK-Code : Bitte den europäischen Abfallkatalog beachten (Entscheidung Nr. 2000/532/CE), um ihre 

entsprechende Abfallschlüsselnummer zu erhalten. 

08 04 15* - wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen 

Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten 

15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : Nicht geregelt. 
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UN-Nr. (IMDG) : Nicht geregelt. 

UN-Nr. (IATA) : Nicht geregelt. 

UN-Nr. (ADN) : Nicht geregelt. 

UN-Nr. (RID) : Nicht geregelt. 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht geregelt. 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht geregelt. 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht geregelt. 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht geregelt. 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht geregelt. 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht geregelt. 

IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht geregelt. 

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : Nicht geregelt. 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht geregelt. 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht geregelt. 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht geregelt. 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht geregelt. 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht geregelt. 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht geregelt. 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht geregelt. 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht geregelt. 

Seeschiffstransport 

Nicht geregelt. 

Lufttransport 

Nicht geregelt. 

Binnenschiffstransport 

Nicht geregelt. 

Bahntransport 

Nicht geregelt. 
 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht eingeführt. 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Folgende Verwendungsbeschränkungen (Annex XVII) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar: 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

3(b) Promat®-Kleber K84 Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen 

oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der 

Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen 

narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff. 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen. 

  

VOC-Gehalt : Nicht anwendbar 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 8B - Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 8 - Ätzende und korrosive Stoffe 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften. 7. Handhabung und Lagerung. 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung. 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

10. Stabilität und Reaktivität. 13. Hinweise zur Entsorgung. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 
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Skin Corr. 1 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Corr. 1 H314 Auf der Basis von Prüfdaten 

Eye Dam. 1 H318 Auf der Basis von Prüfdaten 

 

Sicherheitsinformation anwendbar 

für die Regionen 

: BE;DE;LU;AT;CH 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


